
 

Stadt Vechta 
  

Beschlussvorlage  Az.   

Nummer:     2018/0175  Bezug-Nr:   
  FBL EStR  

FD 51 Bildung, Familie, Jugend und Sport 

vom 23.08.2018  Kläne, Wiebke 

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales 11.09.2018 öffentlich 
vorberatend 

Verwaltungsausschuss 16.10.2018 nichtöffentlich 
beschließend 

   

Mütterzentrum Vechta 
hier: Antrag auf Übernahme der Mietkosten 
 

 
Sachverhalt: 
 

Das Mütterzentrum Vechta hat mit anliegendem Schreiben vom 21.08.2018 einen Zuschuss zu den Miet - 
und Mietnebenkosten für das angemietete Wohngebäude an der Willohstraße beantragt. Um bessere 
Planungssicherheit zu erhalten, bittet das Mütterzentrum um längerfristige Zusage der Übernahme der Miet- 

und Mietnebenkosten. In der Vergangenheit wurde der Beschluss zur Übernahme jeweils nur für ein Jahr 
gefasst.  
 

Das Mütterzentrum bildet einen wichtigen Baustein in der Kinderbetreuung in der Stadt Vechta. Es hat sich 
zu einem festen Anlaufpunkt für Mütter, Väter und Kinder entwickelt. Besonders für Neubürger ist das 
Mütterzentrum ein beliebter Treffpunkt. Mit seinem Minigarten für Kinder von 18 Monaten bis zu dreieinhalb 

Jahren, den Spiel- und Krabbelgruppen und weiteren Aktivitäten für Eltern mit Kindern bietet das 
Mütterzentrum ein vielfältiges Angebot.  
 

In der Vergangenheit wurde folgender Zuschuss gewährt:  
 
2015:        7.814,00 € 

2016:        7.732,00 € 
2017:       7.732,00 € 
2018:       8.316,00 € 

 
Um das finanzielle Fortbestehen des Mütterzentrums auch weiterhin zu sichern und dem Mütterzentrum 
bessere Planungssicherheit zu verschaffen, wird vorgeschlagen, die Mietkosten inklusive Nebenkosten 

abzüglich eines Eigenanteils von 10 % für die nächsten 5 Jahre zu übernehmen.  
 
Für 2019 beträgt der Zuschussbetrag somit insgesamt 8.154,00 €. Für die weiteren Jahre übernimmt die 

Stadt Vechta nach Vorlage eines Finanzierungsplans 90 % der Mietkosten inklusive Nebenkosten, maximal 
jedoch 10.000,00 €.  
 

Der Beschlussvorlage sind der Antrag des Mütterzentrums sowie der Finanzierungsplan 2019 als Anlage 
beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen:   ja       nein  Haushaltsposition:  P1.363630.001 
 

Gesamtkosten der Maß- 
nahme (ohne Folgekosten) 

 
8.154,00 € 
 

 

Folgekosten 
 

 
 
 

 

Finanzierung 
 

 
 
 

 

Erfolgte Veranschlagung: 
 

 ja, mit  
 nein, im Haushalt 2019 

     vorgesehen 

 

 
 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende 

Beschlussfassung vor:  
 
„Die Stadt Vechta übernimmt für die Jahre 2019 - 2023 die Mietkosten einschl. Nebenkosten für das 

Mütterzentrum Vechta abzüglich eines Eigenanteils von 10 % der Gesamtkosten, es werden maximal 
10.000,00 € übernommen. Der Zuschuss beträgt für 2019 insgesamt 8.154,00 €.“ 
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Anlage TOP 8 
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